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Das Bundesministerium für Justiz hat mit Einbindung des
Hauptverbandes eine Möglichkeit zur elektronischen Über-
mittlung von Gutachten an die Justiz geschaffen. Diese Do-
kumenteneinbringungssystem (DES) genannte Anwen-
dung wird es in Fortentwicklung des für die Sachverständi-
gen für Liegenschaftsbewertung bereits bestehenden Zu-
ganges ermöglichen, erstellte Gutachten nicht mehr im
Postweg, sondern elektronisch an das Gericht oder die
Staatsanwaltschaft zu übermitteln (siehe dazu auch den
Bericht über die Delegiertenversammlung 2010 in diesem
Heft, Seite 163 f).

Voraussetzung für eine Teilnahme am DES ist ein Karten-
leser und der Sachverständigenausweis mit gültigem Zer-
tifikat. Der Zugang wird ab 1. 10. 2010 über die Seite
http://des.justiz.gv.at möglich sein. Nach Eingabe der vier-
stelligen Geheimhaltungs-PIN kann die Sendung erfasst
und abgefertigt werden. Dabei ist das Gericht auszuwäh-
len, Aktenzeichen und ein Ordnungsbegriff (meist die
Rechtssache) anzugeben, fakultativ kann auch ein Begleit-
text eingegeben werden. Danach werden die zu senden-
den Dateien (Gutachten, Gebührennote, allfällige Beilagen)
hochgeladen. Zur Übermittlung eignen sich nur Dateien im
Format PDF, das Gesamtvolumen ist derzeit mit 10 MB be-
grenzt. Größere Dateimengen können in mehreren Sen-
dungen übermittelt werden.

Schon bei der Eingabe wird überprüft, ob ein gültiges
 Aktenzeichen eingegeben wurde und ob Dateiformat und 
-volumen passen. Nach dem erfolgreich ausgeführten Sen-
debefehl wird ein Sendungsprotokoll übermittelt. Weiters
wird in der Folge die Übernahme der Sendung durch die
Verfahrensautomation Justiz bestätigt. 

Alle Sendungen werden in Form einer Tabelle dargestellt
und können darüber leicht gefunden und angesehen wer-
den. Nach einem Jahr werden diese Eintragungen archi-
viert.

Nach der Rechtsmeinung des Bundesministeriums für Jus-
tiz ersetzt die eingerichtete Übertragungsform die Über-
sendung des Gutachtens in Papierform. Eine entspre-
chende Klarstellung in der Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr (ERV 2006) soll demnächst erfolgen.
Einer ausdrücklichen gerichtlichen Anordnung, das Gut-
achten in Papierform zu überreichen, wird aber wohl zu ent-
sprechen sein.

Die neue Übermittlungsform ist nicht verpflichtend, bringt
aber der Justiz vor allem durch die Möglichkeit der elektro-
nischen Zustellung von Gutachten an die Parteienvertreter
bedeutende Vorteile und kann auch für Sachverständige,
die ihre Gutachten weitgehend EDV-unterstützt erstellen,
durchaus zweckmäßig sein, weil zusätzliche Ausdrucke
und Postmanipulation entfallen. Der nun beginnende Pro-
bebetrieb soll auch dazu dienen, die praktische Handha-
bung zu testen, die allenfalls auftretenden Probleme zu er-
kennen und einen Überblick über den auf Seiten der Sach-
verständigen möglicherweise entstehenden zusätzlichen
Aufwand, über dessen Abgeltung noch zu verhandeln ist,
zu erhalten. Jedenfalls sind alle Sachverständigen, die 
die neue Technologie nutzen, herzlich eingeladen, über ihre
Erfahrungen zu berichten.

HR Dr. Alexander SCHMIDT

Elektronische Gutachtensübermittlung – 
neue Kommunikationsform in Erprobung

Wichtig für alle im Jahr 2000 auf weitere 10 Jahre eingetragenen
Sachverständigen und für alle im Jahr 2005 erstmalig allgemein
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen! 
Wir machen darauf aufmerksam, dass alle Sachverständigen, die während des Jahres 2000 auf weitere 10 Jahre einge-
tragen wurden, sowie all jene, die im Jahr 2005 erstmalig allgemein beeidet und gerichtlich zertifiziert wurden, bis längstens
Ende September 2010 den Antrag auf Verlängerung der Eintragung an die Präsidentin oder den Präsidenten des Lan-
desgerichts, bei dem sie seinerzeit den Antrag auf Eintragung gestellt haben, zu richten haben. 

Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen Sie seit Ihrer Eintragung, bei häufiger Heranziehung in einem maß-
geblichen Zeitraum unmittelbar vor der AntragsteIlung, also etwa im letzten Jahr vor der AntragsteIlung, tätig geworden sind,
mit Aktenzeichen und Gericht anzuführen. Der Rezertifizierungsantrag hat auch einen Hinweis auf die absolvierten Fort-
bildungsaktivitäten zu enthalten. Legen Sie daher auch – soweit vorhanden – dem Antrag einen Ausdruck des Bildungs-
Passes bei. 

Die Präsidentin oder der Präsident kann weitere Ermittlungen anstellen und ein Gutachten der Kommission nach § 4a
SDG oder eine Äußerung eines qualifizierten Mitglieds dieser Kommission einholen. 

Es wird empfohlen, den Antrag auf Rezertifizierung nicht erst gegen Ende der dafür offenstehenden Frist, sondern mög-
lichst bald zu stellen, um eine gleichmäßige Auslastung der mit der Rezertifizierung befassten Stellen zu erreichen. 
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